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it Wirkung ab dem 1. Januar 2011 

werden die heute geltenden MWST-

Sätze erhöht. Hintergrund dieser 

Satzerhöhung ist der Bundesbeschluss vom 

13. Juni 2008 zur Finanzierung der Invaliden-

versicherung. Die Vorlage ist zeitlich auf 

sieben Jahre befristet und wurde vom Volk am 

27. September 2009 angenommen. Die Satz-

erhöhung muss von den Steuerpflichtigen 

korrekt umgesetzt werden, um steuerliche 

Risiken möglichst zu vermeiden. 

 

 

1. Erhöhung der Steuersätze 

 

Ab dem 1. Januar 2011 werden die Mehrwertsteuer-

sätze wie folgt geändert: 

 

 Normalsatz: 8.0 % (alt 7.6 %) 

 Reduzierter Satz: 2.5 % (alt 2.4 %) 

 Beherbergungssatz: 3.8 % (alt 3.6 %) 

 

Mit der Erhöhung der Steuersätze geht eine ent-

sprechende Anpassung der sog. Saldosteuersätze 

sowie der Pauschalsteuersätze für das Gemeinwe-

sen und verwandte Bereiche einher. Die neuen Sal-

do- und Pauschalsteuersätze wurden dabei so be-

rechnet, dass die Steuerschuld prozentual gleich 

zunimmt, wie bei der effektiven Abrechnungsmetho-

de unter Anwendung der oben aufgeführten Sätze.  

 

Die Eidg. Steuerverwaltung hat mit ihrer Publikation 

MWST-Info 19 „Steuersatzerhöhung per 1. Januar 

2011“ die Grundsätze aus der Sicht der Steuerver-

waltung mit Beispielen dargelegt. Nur in sehr be-

scheidenem Umfang werden Ausnahmen von den 

Grundsätzen gewährt. Teilweise wird eine unseres 

Erachtens nicht zulässige Vorwirkung der Geset-

zesänderung angenommen. 

2. Grundsätze 

 

Für die Anwendung des alten oder des neuen Steu-

ersatzes ist weder das Rechnungsdatum noch das 

Datum der Zahlung des Leistungsempfängers von 

Bedeutung, sondern massgebend für die Bestim-

mung des Steuersatzes ist der Zeitpunkt respektive 

der Zeitraum der Leistungserbringung. Es kom-

men hierauf basierend die folgenden Abrechnungs-

grundsätze zur Anwendung:  

 

 Für Leistungen, die ab dem 1. Januar 2011 er-

bracht werden, sind die neuen Steuersätze zu 

fakturieren. 

 Leistungen, die vor dem 1. Januar 2011 er-

bracht wurden und somit zu den alten Sätzen 

steuerbar sind, sowie Leistungen zum neuen 

Steuersatz, dürfen in der gleichen Rechnung 

aufgeführt werden.  

 Das Datum oder der Zeitraum einer in Rech-

nung gestellten Leistung muss klar ersichtlich 

sein. 

 Werden Leistungen über einen Zeitraum des 

Jahres 2010 und 2011 erbracht, in der Rech-

nungsstellung jedoch nicht eindeutig auseinan-

der gehalten, so ist die Gesamtleistung zum 

neuen Satz steuerbar.  

 

3. Ausnahmen 

 

Leistungen des Hotel- und Gastgewerbes in der 

Nacht vom 31. Dezember 2010 auf den 1. Januar 

2011 sind zu den alten Sätzen steuerbar. Das glei-

che gilt für Leistungen von Elektrizitäts-, Gas- und 

Wasserwerken, für Fernwärme und Abwasser, die 

bis zum 15. Januar 2011 abgelesen werden. 

 

M 
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4. Rechnungsstellung  

 

Rechnungen, die nach dem 1. Januar 2011 gestellt 

werden, können nach den vorgenannten Grundsät-

zen also durchaus Leistungen aus dem Vorjahr um-

fassen, die zum alten Steuersatz abgerechnet 

werden. Es besteht keine zwingende Notwendigkeit, 

vor Jahresende Zwischenrechnungen zu stellen, um 

den alten Steuersatz anwenden zu können. Das 

Gesetz sieht auch keine Frist vor, bis zu welcher 

Leistungen aus dem Vorjahr abgerechnet werden 

müssen. 

 

Es ist jedoch dieses Jahr besonders wichtig, dass 

die angefangenen Arbeiten in der Betriebsbuchhal-

tung in Bezug auf Art, Gegenstand, Umfang und 

Zeitpunkt respektive Zeitraum anhand eines Situa-

tionsbeschriebs korrekt abgegrenzt und dokumen-

tiert werden, um die Rechnungsstellung zu unter-

schiedlichen Sätzen bei Kontrollen belegen zu 

können.  

 

Für Bauleistungen gilt als relevanter Zeitpunkt die 

Arbeitsausführung am Bauwerk oder die Montage 

des Materials am Bauwerk, nicht jedoch bereits die 

Vorfertigung in der Werkstatt.  

 

5. Vorauszahlungen, Vorschüsse 

 

Vorauszahlungen im Sinne von Vorschüssen müs-

sen auch mit Mehrwertsteuer abgerechnet werden. 

Bei der Erhöhung der Steuersätze sieht die Steuer-

verwaltung vor, dass auch hier der Grundsatz des 

Leistungszeitpunkts respektive der Leistungsperiode 

zur Anwendung kommt. Dies bedeutet, dass bei 

Stellung der Vorauszahlungsrechnung zu prüfen ist, 

ob die damit verbundene Leistung noch im Jahr 

2010 oder im Jahr 2011 erbracht werden wird. Hie-

rauf basierend ist der Vorschuss zu den alten oder 

zu den ab dem 1. Januar 2011 geltenden neuen 

Mehrwertsteuersätzen abzurechnen.  

 

Ob die Steuerverwaltung diese Regelung durchset-

zen kann, ist fraglich. Das neue Gesetz tritt erst auf 

den 1. Januar 2011 in Kraft. Für eine allfällige Kor-

rektur im Jahr 2010 fehlt die gesetzliche Grundlage. 

Bei der endgültigen Rechnungsstellung werden die 

Leistungen zudem korrekt abgegrenzt und die Vo-

rauszahlung mit dem effektiv in Rechnung gestellten 

Mehrwertsteuersatz angerechnet. Derart wird ein 

allfälliger Fehler in der Einschätzung korrigiert.  

 

6. Vorauszahlungen für periodische Leistungen 

 

Für die Erbringung von periodischen Leistungen, wie 

z.B. Abonnemente für Zeitungen, Zeitschriften, Be-

förderungsleistungen sowie Service- und Wartungs-

verträge und dergleichen ist eine Aufteilung des 

Entgelts pro rata temporis vorzunehmen. Da diese 

Leistungen oftmals für ein ganzes Jahr im Voraus in 

Rechnung gestellt werden, sind der Leistungsanteil 

2010 somit zu den alten und der Leistungsanteil 

2011 zu den neuen Mehrwertsteuersätzen in Rech-

nung zu stellen. Wurde von einem Leistungserbrin-

ger ein Jahresabonnement fälschlicherweise nur 

zum alten Steuersatz abgerechnet, so hat er die 

Steuer auf dem Teil der Leistungen, welche auf die 

Zeit ab dem 1. Januar 2011 fällt, im 1. Quartal 2011 

nachzuentrichten. (Nach Meinung der Steuerverwal-

tung müsste diese Nachentrichtung bereits im 3. 

Quartal 2010 erfolgen, was unseres Erachtens ge-

setzlich nicht abgestützt ist). 

 

7. Vorsteuerabzug 

 

Bezüglich Vorsteuer kommt der Grundsatz zur An-

wendung, dass die effektiv in Rechnung gestellte 

Steuer in Abzug gebracht werden kann. Für die Gel-

tendmachung der Vorsteuer auf dem Bezug von Ur-

produkten bei nicht steuerpflichtigen Urproduzenten 

(Land- und Forstwirte, Gärtner) kann bis zum 31. 

Dezember 2010 die Vorsteuer von 2.4 % und für 

Bezüge ab dem 1. Januar 2011 die Vorsteuer von 

2.5 % geltend gemacht werden.  

 

8. Abrechnung mit der Eidg. Steuerverwaltung 

 

Für die Abrechnungsperioden ab dem 3. Quartal 

2010 hat die Eidg. Steuerverwaltung ein spezielles 

Abrechnungsformular geschaffen, anhand dessen 

bei der Steuerberechnung die abzurechnenden Um-

sätze in zwei Spalten – aufgeteilt auf die alten und 

die neuen Steuersätze – deklariert werden können. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die in der 

Übergangsphase des Jahres 2010 und 2011 er-

brachten Leistungen auch formulartechnisch sach-

gerecht in die alten und neuen Steuersätze auf-

geteilt werden können.  
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9. Anpassung von Software 

 

Die Buchhaltungssysteme sind bereits heute auf die 

neuen Steuersätze einzustellen. Zum einen, damit 

Vorauszahlungen schon heute mit dem neuen Steu-

ersatz in Rechnung gestellt werden können, zum 

anderen, um die von den Lieferanten mit den neuen 

höheren Vorsteuern belasteten Kosten für die Gel-

tendmachung des Vorsteuerabzugs korrekt erfassen 

zu können. Steuerpflichtige Personen, welche die 

abziehbare Vorsteuer in der Buchhaltung automa-

tisch berechnen, haben speziell darauf zu achten, 

dass im Buchhaltungssystem die richtigen Steuer-

sätze angewendet werden. 

 

Bei der Erfassung von Leistungen in Leistungserfas-

sungssystemen über das Jahresende hinaus ist da-

rauf zu achten, dass die einzelnen Leistungen mit 

dem korrekten Mehrwertsteuercode erfasst werden. 

Vor der Rechnungsstellung sind Leistungsjournale 

auf die korrekten Mehrwertsteuercodes zu überprü-

fen. 

 

10. Umsatzkorrekturen 

 

Skonti und Rabatte sowie Retouren und andere 

Entgeltsminderungen im neuen Jahr sind mit demje-

nigen Steuersatz zurückzubuchen, welcher in der 

ursprünglichen Rechnung angewandt wurde.  

 

 

 

 

 

Fazit 

 

Für die Steuerpflichtigen stellen sich im Zusammen-

hang mit der anstehenden Steuersatzerhöhung vor 

allem Fragen der systemmässigen Umsetzung und 

der guten Dokumentation. Soweit die erbrachten 

Leistungen problemlos auf die Leistungsperiode 

2010 respektive 2011 aufgeteilt werden können, 

dürfte die sachgerechte Abrechnung der resultieren-

den Mehrwertsteuer keine allzu grossen Schwierig-

keiten bereiten. Bei nicht eindeutigen Verhältnissen 

hinsichtlich Leistungszeitpunkt respektive Leistungs-

periode, wie dies z.B. bei über das Jahresende lau-

fenden Bau- oder Montageprojekten der Fall sein 

kann, dürfte die korrekte Aufteilung der Umsätze auf 

die alten und die neuen Steuersätze hingegen 

schwieriger werden. In jedem Fall bestehen in der 

zweitgenannten Konstellation höhere Anforderungen 

an die Steuerpflichtigen, die vorgenommene Auftei-

lung der Umsätze anhand einer geeigneten Doku-

mentation nachweisen zu können, um im Falle einer 

Revision durch die Eidg. Steuerverwaltung entspre-

chend vorbereitet zu sein.  
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